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Mit riesigen Schritten geht es Richtung 
25. 5. 2018 entgegen – jener Tag, an dem 
die DSGVO – Datenschutzgrundverord-
nung – in Kraft tritt! Selten zuvor gab 
es so viele offene Fragen für Unterneh-
men – darum werde ich Ihnen bei den 
wichtigsten helfen: 

KURZ BEANTWORTET
Bin ich von der DSGVO betroffen? Als 
Unternehmer – JA immer! Gibt es Aus-
nahmen: NEIN – ob KMU, Klein- oder 
Ein-Personen-Betriebe – die DSGVO 
gilt für alle. 
Was sind personenbezogene Daten? Alles 
was nur in irgendeiner Art und Weise 

einen Bezug zu persönlichen Daten 
herstellt. 
Gilt die DSGVO auch B2B? JA! B2B oder 
B2C macht keinen Unterschied. Ledig-
lich die Daten einer Gmbh oder AG 
(demnach die Daten einer juristischen 
Person) sind nicht als personenbezo-
gene einzuordnen. 

WELCHE DATEN SIND BETROFFEN?
Welche Daten betrifft es? Alle – auch jene 
die vor dem 25.5. erfasst wurden. 
Wer haftet bzw. wer ist verantwortlich im 
Unternehmen? Das Unternehmen selbst! 
Ist es eine juristische Person, haftet 
diese in erster Linie. Der Geschäftsfüh-
rer nur ausnahmsweise. 

LEITFADEN ERSTELLEN
Wichtig ist jedenfalls, in naher Zukunft 
mit einem Experten einen Leitfaden zu 
erstellen, wie alle Verzeichnisse, Ver-

träge, Informationspflichten und Aus-
kunftsrechte zu behandeln sind. Dafür 
gibt es auch Förderungen, sowohl für 
die Erstellung als auch für die Absi-
cherung im Schadenfall. Wir haben 
hierfür ein Paket geschnürt – in Ver-
bindung mit IT Experten und Juris-
ten! Kontaktieren Sie uns und fordern 
Sie unseren Leitfaden an – wir helfen 
Ihnen gerne bei der Umsetzung. 

„Unser Wissen ist 
Ihre Sicherheit.”
Tel. 01 503 62 33

Das Wichtigste zur DSGVO!
Von
Michael Patocka, 
Geschäftsführer 
 IRM-Kotax.
m.patocka@irm-kotax.com


